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Stadtbauamt   Vorlagen-Nr. 40/052/2022 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

23.05.2022 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 16   Entscheidung über die Ausübung eines Vorkaufsrechts 

 
Ausgangssituation: 
§ 24 BauGB regelt das allgemeine Vorkaufsrecht. Gemäß § 24 Abs. BauGB steht der 
Gemeinde ein Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken zu 
 

1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die 
nach dem Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder 
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Absatz 3 festgesetzt ist, 

2. in einem Umlegungsgebiet, 
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungs-

bereich, 
4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des 

Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung, 
5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich um unbebaute Flächen 

im Außenbereich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als 
Wohnbaufläche oder Wohngebiet dargestellt ist, 

6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34 Absatz 2 vorwiegend mit Wohngebäuden 
bebaut werden können, soweit die Grundstücke unbebaut sind, wobei ein Grundstück 
auch dann als unbebaut gilt, wenn es lediglich mit einer Einfriedung oder zu erkennbar 
vorläufigen Zwecken bebaut ist, 

7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung 
freizuhalten sind, insbesondere in Überschwemmungsgebieten, sowie 

8. in Gebieten nach den §§ 30, 33 oder 34, wenn 
a) in diesen ein städtebaulicher Missstand im Sinne des § 136 Absatz 2 Satz 2 in 

Verbindung mit Absatz 3 vorliegt oder 
b) die baulichen Anlagen einen Missstand im Sinne des § 177 Absatz 2 aufweisen und 

die Grundstücke dadurch erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das soziale oder 
städtebauliche Umfeld aufweisen, insbesondere durch ihren baulichen Zustand oder 
ihre der öffentlichen Sicherheit und Ordnung widersprechende Nutzung.  

 
Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffentlichen 
Auslegung ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst hat, einen 
Bebauungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann das 
Vorkaufsrecht bereits ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst und 
ortsüblich bekannt gemacht hat, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu 
ergänzen und wenn nach dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der künftige 
Flächennutzungsplan eine solche Nutzung darstellen wird. 

 
(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten. 

(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 
rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit kann insbesondere die Deckung eines Wohnbedarfs 
in der Gemeinde dienen. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 
Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. 
 
Für den Fall, dass ein Grundstück in einem Geltungsbereich nach § 24 Abs. 1 Nr. 1-7 BauGB 
liegt, ist über die Ausübung des Vorkaufsrechts zu entscheiden, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass das Vorkaufsrecht nur ausgeübt werden darf, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 
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rechtfertigt. Bei Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des 
Grundstücks anzugeben. 
 
Ein die Ausübung des Vorkaufsrechts rechtfertigendes Wohl der Allgemeinheit ist ein 
qualifiziertes, sachlich objektives Interesse als Ergebnis einer Abwägung der im Einzelfall 
miteinander im Widerstreit stehenden privaten und öffentlichen Interessen. Erforderlich ist, 
dass im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe überwiegend Vorteile für die Öffentlichkeit 
angestrebt werden. Dies ergibt sich für die Flächen für den Gemeinbedarf, Verkehrs- und 
Versorgungsflächen regelmäßig aus den Festsetzungen eines Bebauungsplanes. In allen 
anderen Fällen ist eine zusätzliche konkrete Begründung erforderlich.  
 
Das Wohl der Allgemeinheit rechtfertigt die Ausübung des Vorkaufsrechts aus Gewinnstreben 
oder zur Vorratshaltung von Grundstücken nicht. Eine Ausübung des Vorkaufsrechts aus 
fiskalischem Interesse ist nach der ständigen Rechtsprechung nicht zulässig. 
 
Nach der Hauptsatzung der Stadt Aulendorf ist der Bürgermeister über die Ausübung von 
Vorkaufsrechten im Wert bis 80.000 € im Einzelfall zuständig. Bei Vorkaufsrechten im Wert 
zwischen 80.000 und 300.000 € ist der Ausschuss für Umwelt und Technik zuständig, darüber 
hinaus der Gemeinderat. 
 
Über folgenden Fall ist in der Gemeinderatssitzung zu entscheiden.  
 
Verkauf der Flurstücke mit den Nummern 20/5 und 22 mit Gebäuden und 
Freiflächen, Hauptstraße 74 und 76 (Doppelhaus). 
 
Die Flurstücke und Gebäude sind nach § 34 BauGB, innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile. Es gibt für diesen Bereich keinen Bebauungsplan. Ein Vorkaufsrecht nach 
§ 24 BauGB Abs. 1 Nr. 4 (Grundstück im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von 
Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus und einer Erhaltungssatzung) liegt vor. Nach 
Auffassung der Verwaltung liegt hier aber kein Fall vor, bei dem das Wohl der Allgemeinheit 
die Ausübung des Vorkaufsrechts nach Abs. 4 rechtfertigt. Auch kann in diesem Fall kein 
Vorkaufsrecht nach § 24 Abs. 1 Nr. 8 ausgeübt werden, da die Voraussetzungen nicht 
gegeben sind.  
 

 
Beschlussantrag: 
Das Vorkaufsrecht wird nicht ausgeübt.  
 
 

 
Anlagen: 
Keine 
    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 
  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  
Aulendorf, den 13.05.2022 
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